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LIBERALISIERUNG DES WELTAGRARHANDELS AUS SICHT
DER EUROPÄISCHEN UNION

M. SCHEELE*

1 Einstieg in die Agrarverhandlungen auf der Grundlage von Artikel 20 des
Landwirtschaftsabkommens

Während sich das öffentliche Interesse auf den Auftakt der WTO-Runde in Doha richtet,
scheint etwas aus dem Blickfeld geraten zu sein, dass Diskussionen über die Landwirt
schaft bereits im März 2000 ihren Anfang genommen haben. Grundlage dafür ist der Arti
kel 20 des Agrarabkommens der Uruguay-Runde. Die WTO-Mitglieder kamen in diesem
Artikel überein, „angesichts der Tatsache, dass das langfristige Ziel von schrittweisen,
wesentlichen Senkungen von Stützungen undSchutzmaßnahmen, die zu einergrundlegen
den Reform führen, einfortdauernder Prozess ist, ... Verhandlungen zurFortführung die
ses Prozesses ein Jahr vor dem Ende des Durchführungszeitraumes einzuleiten'''.

Die konkrete Ausformulierung des Artikels 20 macht ihn zum Startschuss und zur Inhalts
bestimmung der neuen Verhandlungsrunde. Die programmatische Ausrichtung bekommt
Artikel 20 durch eine Konkretisierung der Verhandlungsorientierung. Es wird explizit
darauf verwiesen, dass die Erfahrungen mit der Durchführung der Senkungsverpflich
tung sowie deren Auswirkungen auf den Welt-Agrarhandel" einbezogen werden sollen.
„Nicht-handelsbezogene Anliegen, die besondere unddifferenzierte Behandlung der Ent
wicklungsländer unddas Ziel, eingerechtes und marktorientiertes System für denHandel
mit landwirtschaftlichen Waren einzuführen ", werden explizit erwähnt. Auch sollten die
„übrigen Ziele und Anliegen, die in derPräambel des Agrarabkommens erwähnt werden
(i. e. Marktzutritt, Inlandsstützung, Export-Wettbewerb), ihren Niederschlag finden.
Schließlich „soll geprüft werden, welche Verpflichtungen weiterhin notwendig sind, um
die oben erwähnten langfristigen Ziele zu erreichen ".

2 Handelsinteresse und Positionierung der EU

Während die Formulierungen des Artikels 20 eine ambitionierte nächste Verhandlungs
runde signalisieren, gewinnt man in verschiedenen Diskussionen zuweilen den Eindruck,
als sei gerade dies eine Bedrohung für die EU-Landwirtschaft. Vereinzelt hört man sogar
Forderungen, denen zufolge die EU-Landwirtschaft die Eigenversorgung betreiben und
sich ansonsten von den Weltmärkten zurückziehen solle.

Ein Blick auf die Handelszahlen verweist solche Vorstellungen als wenig realitätsnah.
Tatsächlich ist die EU einer der großen Mitspieler auf den Weltagrarmärkten. Zunächst ist
die EU mit Agrarimporten im Wert von 58,2 Mrd. € im Jahr 2000 der größte Agrarimpor-
teur der Welt. Dennoch erfahrt die Agrar-Handelsbilanz eine stete Verbesserung. Noch im
Jahr 1991 hatte die EU ein deutliches Defizit von 6,8 € (EU-12). Im Jahr 1995 sank das
Defizit auf 5,2 Mrd. €. Heute beobachten wir eine fast ausgeglichene Agrarhandelsbilanz,
mit einem leichten Defizit von 0,19 Mrd. €.

PD Dr. Martin Scheele, Mitarbeiter der Europäischen Kommission, Generaldirektion Landwirtschaft,
AI „Analysen und Gesamtkonzeption". Der Beitrag reflektiert die Auffassungen des Autors und nicht
notwendigerweise diejenigen der Europäischen Kommission.



Im Jahr 2000 exportierte die EU Agrarprodukte im Wert von 58Mrd. € (6,2 % der ge
samten Exporte). Lediglich die Agrarexporte der USA lagen höher. Die Hauptprodukte
waren Wein, Spirituosen, Milchprodukte, Rindfleischprodukte sowie Verarbeitungspro
dukte einschließlich solcher auf Getreide und Reisbasis. Der Wert der Agrarexporte der
EU entspricht 20 % des Produktionswertes der Landwirtschaft. Zwar sind diese beiden
Indikatoren nicht ohne weiteres miteinander vergleichbar, weil die Exportzahlen zu etwa
einem Drittel verarbeitete Produkte und damit den beträchtlichen Wertschöpfungsanteil
der Verarbeitung einbeziehen. Jedoch wird deutlich, dass der Agraraußenhandel für den
Agrarsektor essentiell ist.

DieEU hat infolgedessen einvitales Interesse an einer funktionierenden Handelsordnung,
und es ist ein zentrales Anliegen der EU, die laufenden WTO-Verhandlungen zu einem
Erfolg zu bringen. Dabei wird ein fairer Interessenausgleich mit besondererBerücksichti
gung der spezifischen Lageder Entwicklungsländer von zentraler Bedeutung sein. In die
sem Zusammenhang sei betont, dass sich die EU als offener Handelspartner für die Ent
wicklungsländer erwiesen hat: Die EU hat Ende der 90er Jahre mit Importen im Wert von
32,7 Mrd. € mehr aus den Entwickungsländern importiert, als die USA, die Cairns-Länder
undJapan zusammen. Dagegen zeigen dieExporte in dieEntwicklungsländer - verglichen
mit den genannten Ländern - eine weit weniger aggressive Tendenz. Mit einem auf die
Entwicklungsländer bezogenen Exportvolumen von 30,2 Mrd. € bleibt die EU deutlich
hinterden Exporten des Aggregates aus USA, Cairns-Gruppe undJapanzurück.

Ein offenerer Welthandel ist zweifellos eine Herausforderung für all diejenigen, die sich
dem Wettbewerb stellen. Sie stellt nicht etwa - wie doch noch erstaunlich häufig kolpor
tiert wird - eine Bedrohung, sondern eine Chance für die Entwicklung langfristiger öko
nomischer Perspektiven für die EU-Landwirtschaft.

3 Agenda 2000 als Basis für die Verhandlungsposition der EU

Im März 1999 kam der Europäische Rat von Berlin überein, dass „die Entscheidungen
hinsichtlich der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik im Rahmen der Agenda 2000 als
essentielle Elemente für die Definition des Verhandlungsmandates der Kommission für
die zukünftigen multilateralen Handelsverhandlungen in der WTO" anzusehen sei. Kern
punkte der Reformen waren die Absenkung der Marktintervention, die Umschichtung des
Agrarbudgets zugunsten von Direktzahlungen sowie die Etablierung der „Ländlichen
Entwicklungspolitik"als zweite Säule der gemeinsamen Agrarpolitik.

Die Agenda-2000-Reformen folgten der internen Notwendigkeit der Beseitigung von Ag-
rarüberschüssen, der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der EU-Landwirtschaft, so
wie der Sicherung der ökologischen und landschaftspflegerischen Funktion der Landwirt
schaft. Gleichzeitig war die Ausrichtung der Reform in allen Punkten kompatibel mit den
Orientierungen der Uruguay-Runde.

Die Eckpunkte des WTO-Verhandlungsmandats wurden durch Rat im Herbst 1999 kon
kretisiert. Dabei erklärte der Rat das „Europäische Agrarmodell" und seine Verpflichtung
auf eine nachhaltige Entwicklung zur grundlegenden Richtschnur. Als generelle Orientie
rung soll auch die Balance zwischen den einzelnen Elementen des Landwirtschaftsab
kommens (inländische Stützung, Exportwettbewerb, Marktzutritt) gewahrt bleiben.

Der Rat betonte die Notwendigkeit einer Fortführung der Friedensklausel sowie der spe
ziellen Schutzklausel (bei Preiseinbrüchen oder Importen oberhalb einer Auslöseschwel
le). Unter der Bedingung, dass auch die „Blue Box" und die „Green Box" in ihrer Sub
stanz erhalten bleiben, wird die Rückführung der Agrarstützung in Aussicht gestellt. Der
Rat zeigt sich offen für die Verhandlung über niedrigere Handelsbarrieren für landwirt
schaftliche Produkte. Hinsichtlich der geographischen Herkunftsbezeichnungen wird ein
besserer Schutz angemahnt. Schließlich signalisiert der Rat Bereitschaft, über den Prozess



einer Absenkung der Export-Subventionen zu verhandeln, sofern vergleichbare Mecha
nismen (Exportkredite, Staatshandelsunternehmen, Missbrauch von Nahrungsmittelhilfe)
ebenfalls zur Disposition stehen.

4 EU-Positionen im Verhandlungskontext

Auf der Grundlage des Verhandlungsmandats hat die EU in den letzten 24 Monaten eine
Serie von Diskussions- und Positionspapieren vorgelegt, in denen die Vorstellungen zu
den einzelnen Themenbereichen der Verhandlungsrunde dargestellt werden. Ein Positi
onspapier des Agrarrates vom 20. und 21. November 2000 präsentiert die umfassende
Verhandlungsposition der EU zu allen Schlüsselthemen der WTO-Agrarverhandlungen.

4.1 Marktzutritt

Das Landwirtschaftsabkommen der Uruguay-Runde sah die sogenannte „Tariffizierung"
der Außenschutzinstrumente vor. Dies traf in großem Umfang die variablen Abschöpfun
gen der EU, die in Zölle umgewandelt werden mussten. Für die konsolidierten Zölle war
darüber hinaus eine Absenkung um 36 % innerhalb von sechs Jahren vorgesehen. Der
Marktzutritt sollte zudem dahingehend ausgebaut werden, dass mindestens 5 % des inter
nen Verbrauchs aus Importen stammen mussten.

Angesichts der auf eine stärkere Marktöffnung abzielenden Mechanismen soll die „beson
dere Schutzklausel" einen fortbestehenden Schutz gegen drastische Preiseinbrüche oder
ein unvorhergesehen hohes Importaufkommen bieten. Die EU unterstreicht die Notwen
digkeit einer Fortführung dieser „besonderen Schutzklausel".

In Würdigung der guten Funktionsweise der auf den Marktzutritt bezogenen Regeln der
Ururguay-Runde schlägt die EU vor, die bereits etablierte Methode der Senkung des
Durchschnittszollsatzes und der Mindestabsenkung je Zolllinie auch auf zukünftige Ver
besserungen des Marktzutritts anzuwenden. Für die Mechanismen der Deckung von 5 %
des inländischen Verbrauchs durch Importprodukte sieht die EU-Bedarf für eine Klärung
der Regeln für die Verwaltung und Zuweisung der Marktzugangszugeständnisse (Tariff-
Rate-Quota).

Die EU verweist mit Blick auf die bestehenden bi-lateralen oder regionalen Abkommen
mit Entwicklungsländern (z. B. das Lome-Nachfolge-Abkommen von Cotonou mit Län
dern des afrikanischen, karibischen und pazifischen Raums) auf die Notwendigkeit der
Anerkennung solcher Vereinbarungen im Rahmen des WTO-Reglements. Die EU gewährt
Entwicklungsländern im Rahmen dieser Abkommen besondere Erleichterungen für den
Zutritt zum EU-Markt.

Ein umfassender Schritt in diese Richtung wurde zugunsten der am wenigsten entwickel
ten Länder getan. Nach der „Everything-but-Arms" Verpflichtung der EU haben die am
wenigsten entwickelten Länder für nahezu alle Produktgruppen freien Zugang zum Markt
der EU. Die EU fordert die anderen entwickelten Länder auf, diesem Beispiel zu folgen
und ihre Märkte ebenfalls für die am wenigsten entwickelten Länder zu öffnen.

Die EU betont schließlich, dass Marktzugang sowie Nahrungsmittelcharakteristiken und
-qualität im Zusammenhang gesehen werden müssen. Fairer Marktzugang und Verbrau
cherschutz setzen den Schutz gegen Fälschungen von Herkunftsbezeichnungen und tradi
tionellen Herstellungsmethoden voraus. Der Schutz von Ursprungsbezeichnungen sowie
klare Regeln für das „Labelling" sind zentrale Voraussetzung des Konsumentenschutzes
und eines fairen Wettbewerbs. Die EU unterstützt die Wahlfreiheit der Konsumenten hin

sichtlich spezifischer, identifizierbarer Produkteigenschaften, einschließlich traditioneller
Herstellungsmethoden und regionaler Herkunftsbezeichnungen.



4.2 Inländische Stützung

Das Landwirtschaftsabkommen der Uruguay-Runde sah Regelungen für die „inländische
Stützung" vor. Danach galt die generelle Verpflichtung einer Senkung der inländischen
Stützung von 20 % innerhalb von sechs Jahren, d. h. bis zum Jahr 2000. Nach vollständi
ger Implementierung der Abbauverpflichtung besteht die Verpflichtung, das dann er
reichte niedrigere Stützungsniveau beizubehalten.

In Bezug auf die Abbauverpflichtung definiert das Landwirtschaftsabkommen verschiede
ne Arten der inländischen Stützung:

- Die sogenannten „Amber-Box"-Maßnahmen gelten als marktverzerrend. Sie fallen
daher vollständig unter die Disziplin der 20 % Abbauverpflichtung sowie der ab
schließenden Begrenzung der Stützung auf das schließlich erreichte niedrigere Stüt
zungsniveau.

- Eine Ausnahmestellung nehmen solche Beihilfen ein, die als sogenannte „Blue-Box"-
Maßnahmen klassifiziert werden. Wenngleich diese Maßnahmen - wie etwa die EU-
Flächenbeihilfen (Getreide-, Ölsaaten- und Eiweißfruchtflächen) oderdieTierprämien
(Rindfleisch) - produktionsgebunden sind und daher durchaus einen gewissen Ein-
fluss auf das Marktgeschehen haben, werden sie aufgrund ihrer im Vergleich zur
Preisstützung deutlich geringeren marktverzerrenden Wirkung im gegenwärtig ge
währten Umfang von der Abbauverpflichtung ausgenommen.

- Eine Ausnahme bilden schließlich auch jene Beihilfen, die nach Maßgabe der im An
hang 2 des Landwirtschaftsabkommens genannten Kriterien unter die Definition der
sogenannten „Green-Box" fallen. Diese Beihilfen gelten als vom Markt- und Preisge
schehen entkoppelt, weshalb für diesen Beihilfetypus eine unbegrenzte Ausnahme
von der allgemeinen Abbauverpflichtung nach Maßgabe des Landwirtschaftsabkom
mens besteht.

Die EU hat in ihrem „umfassenden Verhandlungsvorschlag" unterstrichen, dass der beste
hende Ansatz für die inländische Stützung grundsätzlich als adäquat angesehen wird. Die
Abstufung der Maßnahmen (Amber Box, Blue Box, Green Box) ist kompatibel mit Re
formprozessen und erlaubtden Übergang zu weniger Wettbewerbs- und handelsverzerren
den Politiken sowie den Schutz der Umwelt, die Förderung des ländlichen Raums sowie
Maßnahmen zur Armutsbekämpfung. Die Kommission hat indes die grundsätzliche Be
reitschaft zum Abbau der inländischen Stützung signalisiert, jedoch nur unter der Bedin
gung, dass die „Blue Box" und „Green Box" im Grundsatz bestehen bleiben.

Hinsichtlich der „Blue Box" verweist die EU darauf, dass es sich bei den Direktzahlungen
der EU um ein transparentes Instrument handelt, das ein Abrücken von der Preisstützung
erleichtert hat und das auch weiterhin seine Bedeutung haben wird. Dieses Instrument hat
geringe Produktions-, Handels- und Wohlfahrtseffekte. In Anbetracht der lediglich gering
fügigen Handelswirkungen und der hohen Bedeutung der Direktzahlungen im Prozess der
Reform der gemeinsamen Agrarpolitik besteht die EU auf die Weiterführung derjenigen
Maßnahmen, die unter die Definition der „Blue Box" fallen.

Konkrete Bedenken äußert die EU hinsichtlich der Anwendung der „De-minimis-Regel"
für entwickelte Länder. Diese etabliert eine Ausnahme von der allgemeinen Reduktions
und Begrenzungsverpflichtung für die „inländische Stützung", sofern eine nicht-
produktspezifische Beihilfe unter 5 % des gesamten Produktionswertes des begünstigten
Sektors bleibt und sofern eine produkt-spezifische Beihilfe unter 5 % des Produktions
wertes des begünstigten Produktes bleibt. Diese Ausnahmen gelten unabhängig von der
ansonsten marktverzerrenden Wirkung solcher Beihilfen.



Hinsichtlich der durch die Definitionen der sogenannten „Green Box" etablierten Aus
nahmen von der Abbauverpflichtung betont die EU, dass diese ausschließlich für Maß
nahmen mit lediglich geringfügigen Handelsverzerrungen gelten sollten. Preisbezogen
antizyklische Maßnahmen sollen aufgrund ihrer preisbeeinflussenden Wirkung keinen
Platz in der „Green Box" haben.

Dagegen sind die bestehenden Definitionen der „Green Box" zu eng, wenn es um Maß
nahmen der Nahrungsmittelsicherung und der Armutsbekämpfung in Entwicklungsländern
geht oder - und dies ist ein Anliegen vieler Industrieländer - um Maßnahmen des Tier
schutzes. Generell sollten für Entwicklungsländer Maßnahmen zur Sicherung der ökono
mischen Tragfähigkeit ländlicher Räume, der Nahrungsmittelversorgung und der Armuts
bekämpfung von den Abbauverpflichtungen für inländische Stützung ausgenommen sein.
Angesichts des hohen Interesses der EU an Tierschutzmaßnahmen muss der Deckungsbe
reich der „Green Box" auch auf diesen Bereich ausgedehnt werden. Hohe Tierschutzstan
dards resultieren in Zusatzkosten und daraus folgenden Wettbewerbsnachteilen, deren
Abdeckung durch Kompensationszahlungen keine Handelsverzerrung darstellt, sondern
der Korrektur von Marktfehlern im Bereich des Tierschutzes dient. Selbstverständlich
müssen solche Maßnahmen in ihrer Ausgestaltung zielgenau, transparent und nicht mehr
als lediglich geringfügig handelsverzerrend sein.

4.3 Exportförderung

Im Landwirtschaftsabkommen der Uruguay-Runde haben sich die WTO-Mitglieder ver
pflichtet, ihre Exportsubventionen bis zum Jahr 2000, bezogen auf eine Referenzperiode
(im Allgemeinen 1986 bis 1988), um 36 % zu senken. Die Menge der subventionierten
Ausfuhren sollte im gleichen Zeitraum um 21 % sinken.

Die EU hat in verschiedenen Positionspapieren wie auch in ihrem umfassenden Verhand
lungsvorschlag ihre Bereitschaft signalisiert, über den Abbau der Exportförderung zu ver
handeln. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass auch andere, von den Handelspartnern
angewandten Mechanismen der Exportförderung ebenfalls auf die Tagesordnung gesetzt
werden. Dazu gehören Exportkredite, der häufig beobachtbare Missbrauch von Nah
rungsmittelhilfe als Instrument der Marktbereinigung sowie die Aktivitäten von Staats
handelsunternehmen. Trotz der potenziell hochgradig handelsverzerrenden Wirkung die
ser Mechanismen sind sie - anders als die EU-Exportsubventionen - bislang keinerlei
WTO-Disziplin unterworfen. Dies ist aus Sicht der EU nicht akzeptabel.

Hinsichtlich der Exportkredite sieht die EU Nachbesserungsbedarf insbesondere bezüglich
der Abbauverpflichtungen, der absoluten Budgetlimits und der Implementierungsregeln
(Laufzeit, Prämien). Für die Staatshandelsunternehmen, deren Aktivitäten zu Intranspa-
renz und Preisverzerrungen fuhren, erscheint zunächst eine Überprüfung der Wirkungen
geboten. Schließlich soll die Nahrungsmittelhilfe dem internationalen Kodex für Nah
rungsmittelhilfe entsprechen. Dieser verbietet die Verknüpfung der Vergabe von Nah
rungsmittelhilfe mit handelspolitischen Erwägungen. Die Nahrungsmittelhilfe soll aus
schließlich auf Empfanger-Antrag und normalerweise monetär gewährt werden.

4.4 Nicht-handelsbezogene Anliegen

Die EU besteht darauf, dass eine Reihe von sogenannten nicht-handelsbezogenen Anlie
gen, wie Nahrungsmittelsicherheit und Tierschutz, auf die Tagesordnung gesetzt werden.
Grundsätzlich folgt dies bereits aus Artikel 20 des Landwirtschaftsabkommens der Urugu
ay-Runde. Dieser nimmt explizit Bezug auf nicht-handelsbezogene Anliegen und unter
streicht die Notwendigkeit, diese bei der Fortführung des Reformprozesses zu berücksich
tigen.



Die EU hat generell betont, dass Handel eine effektive Verfolgung von nicht-
handelsbezogenen Anliegen nicht unterminieren darf. Dabei geht es im Wesentlichen um
vier Themenbereiche:

- Zunächst ist der Aspekt der Lebensmittelsicherheit zu nennen. Grundsätzlich soll si
chergestellt werden, dass das WTO-Reglement kompatibel ist mit den Erfordernissen
des Verbraucherschutzes. Dabei ist - solange eindeutige wissenschaftliche Erkennt
nisse nicht vorliegen - das Vorsorgeprinzip in Anwendungzu bringen. Dieses kann a-
ber immer nur vorläufig sein und ersetzt auf keinen Fall eine solide, wissenschaftlich
fundierte Risikoanalyse.

- Ein weiteres Thema ist der Tierschutz. Diesbezüglich betont die EU die hohe politi
sche Bedeutung dieses Anliegens in der öffentlichen Diskussion der Mehrheit der EU-
Mitgliedstaaten. Es wird konzediert, dass auf den Tierschutz bezogene Maßnahmen
nicht mehr als minimal handelsverzerrend sein dürfen. Als Instrumente werden La-
belling oder Kompensationszahlungen als Ausgleich für besondere ökonomische
Nachteile aufgrund von erhöhten Tierschutzanforderungen genannt.

- Die EU unterstreicht außerdem die zentrale Bedeutung der vielfältigen Umwelt- und
Landschaftspflegefunktionen der Landwirtschaft. Es wird aber auch betont, dass auf
die Erzielung dieser Anliegen bezogene Maßnahmen transparent und zielgerichtet
sein müssen und allenfalls geringfügige Handelseffekte haben dürfen.

- Mit Blick auf die spezifische Lage der Entwicklungsländer bekennt sich die EU zu
einer besonderen und differenzierten Behandlung. Maßnahmen zur Ernährungssiche
rung und zur ländlichen Entwicklung sollten von jeglichen Abbauverpflichtungen
ausgenommen sein. Im Übrigen verweist die EU auf die Notwendigkeit, den am we
nigsten entwickelten Ländern vollständigen Zugang zu den Märkten der entwickelten
Länder einzuräumen.

Schließlich unterstreicht die EU die Notwendigkeit der Fortführung der sogenannten Frie
densklausel, d. h. des grundsätzlichen Verzichts der WTO-Mitglieder auf Gegenmaß
nahmen im Hinblick auf diejenigen Politiken, die im Einklang mit dem Landwirtschafts
abkommen und den noch zu beschließenden Anpassungen unternommen werden.

5 Perspektiven

Die Feststellung des Agrarrates, dass die Reformen der gemeinsamen Agrarpolitik unter
der Agenda 2000 als Verhandlungsbasis anzusehen sind, wird nicht zuletzt durch den Um
stand gestützt, dass diese Reform einerseits tatsächlich Spielräume schafft, andererseits
aber auch Grenzen der Flexibilität aufzeigt.

Spielraum wurde in Bezug auf den Außenschutz und die Exportsubventionen gewonnen.
Hinsichtlich der inländischen Agrarfbrderung ergeben sich indes Grenzen des Verhandel
baren. Die Kompensationszahlungen, die ein zentrales, konsensstiftendes Element der A-
genda 2000 sind, fallen in die Kategorie der „Blue-Box"-Maßnahmen. Da es zur „Green-
Box"-Klassifizierung an der dazu erforderlichen Entkopplung von der Produktion fehlt,
und eine Notifizierung als „Amber-Box"-Maßnahme die dort zulässigen Obergrenzen
sprengen würde, macht der in der Agenda 2000 verfolgte Reform-Ansatz die Fortführung
der „Blue-Box"-Maßnahmen unverzichtbar.

Ebenfalls nicht zur Disposition steht die „Green-Box", die in der WTO-Perspektive we
sentliche Grundlage der „ländlichen Entwicklungspolitik" ist. Diesbezüglich wäre im Ge
genteil eher an eine Ausweitung der Anwendungsbereiche zu denken und zwar mit Blick
auf die Aufnahme von Tierschutzprämien in den Kriterienkatalog gemäß Anhang 2 des
Landwirtschaftsabkommens der Uruguay-Runde.



Schließlich hat die Agenda 2000 den Begriff des „Europäischen Landwirtschaftsmodells"
geprägt, dessen Verteidigung ebenfalls vom Rat angemahnt wird. Während Befürworter
und Gegner dieses Konzeptes diesem häufig eine Vielzahl von Aussagen über die ver
schiedenen Rollen der Landwirtschaft zuordnen, hat die Europäische Kommission in ih
rem Memorandum zu den Rechtsvorschlägen der Agenda 2000 eine Definition vorgelegt,
in welcher die Zielsetzungen einer nachhaltigen Politikgestaltung in den Vordergrund ge
stellt werden.

Nach dieser Definition ist das europäische Agrarmodell durch die folgenden Elemente
charakterisiert:

- einen wettbewerbsfähigen Agrarsektor, der ohne übermäßige Interventionen in der
Lage ist, die sich auf den Weltmärkten bietenden Möglichkeiten zu nutzen, und
gleichzeitig einen angemessenen Lebensstandard für die landwirtschaftliche Bevölke
rung gewährleistet;

- Produktionsweisen, die unbedenklich sind und die hohen Erwartungen der Verbrau
cher hinsichtlich Qualität und Sicherheit der Erzeugnisse erfüllen;

- eine Produktvielfalt, die Ausdruck der reichen Tradition der europäischen Lebens
mittelproduktion ist;

- lebendige ländliche Gemeinden, die in der Lage sind, neue Beschäftigungsmöglich
keiten für ihre Bevölkerung zu schaffen;

- einen Agrarsektor, der unter Umweltgesichtspunkten nachhaltig ist und zur Erhaltung
der natürlichen Ressourcen und des Naturerbes beiträgt und das Landschaftsbild be
wahrt;

- eine einfachere, verständlichere Politik, die eine deutliche Trennlinie zieht zwischen
den Entscheidungen, die gemeinsam auf Gemeinschaftsebene getroffen werden müs
sen, und denen, für die weiterhin die Mitgliedstaaten zuständig sein sollten;

- eine Agrarpolitik, die eine klare Beziehung herstellt zwischen der staatlichen Förde
rung einerseits und den Leistungen andererseits, die die Gesellschaft als Ganzes von
der Landwirtschaft erhält.

- Es dürfte beim Lesen dieser Orientierungen deutlich werden, dass die Verwirklichung
des „Europäischen Agrarmodells" die Position der gemeinsamen Agrarpolitik nicht
nur bei den Landwirten und der EU-Bevölkerung, sondern auch in Bezug auf die
WTO nachhaltig verbessert.
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